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Das Bundesverfassungsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung (Az: 1 EvR 1437/02 

vom 25.10.2004) klargestellt, unter welchen Voraussetzungen Honorarvereinbarungen 

mit Privatpatienten möglich sind.  

So führen die Richter aus, dass in Fällen, in denen wegen eines besonderen Aufwands 

einer ärztlichen oder zahnärztlichen Leistung der gesetzlich vorgegebene Gebührenrah-

men nicht ausreicht, im Einzellfall davon abgewichen werden kann.  

Mit anderen Worten: Der Faktor 3,5 ist weder für eine ärztliche noch für eine zahnärzt-

liche Leistung als Obergrenze anzusehen. 


